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Vernehmlassungsantwort: Änderung des Bundesgesetzes über die Allgemeinver-
bindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (Umsetzung der Motion 20.4738 
Ettlin «Sozialpartnerschaft vor umstrittenen Eingriffen schützen») 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM ist der Branchenverband 
der Schreinerunternehmer der Deutschen und Italienischen Schweiz und zählt 2’000 Mitgliedsbetriebe. 
Insgesamt werden in der Schreinerbranche etwa 50‘000 Mitarbeitende beschäftigt und ein Umsatzvolu-
men von ca. 10 Mia. CHF erwirtschaftet. 
 
Gerne nehmen wir im obengenannten Vernehmlassungsverfahren wie folgt Stellung: 
Der VSSM befürwortet im Grundsatz den Vernehmlassungsentwurf, der das Anliegen der Motion 20.4738 
Ettlin weitgehend umsetzt. Gleichwohl schlagen wir als Arbeitgeberverband einer direktbetroffenen Bran-
che im Sinne einer klaren Formulierung vor, den Vernehmlassungsentwurf wie folgt anzupassen: 
Artikel 1 AVEG, neuer Absatz 4 
Die Bestimmungen des allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrages zum Mindestlohn gehen 
anderslautenden Bestimmungen der Kantone vor. 
Artikel 2 Ziffer 4 AVEG 
Der Gesamtarbeitsvertrag darf die Rechtsgleichheit nicht verletzen und, unter Vorbehalt von Artikel 358 
des Obligationenrechts, dem zwingenden Recht des Bundes und der Kantone nicht widersprechen; Best-
immungen über Mindestlöhne können allgemeinverbindlich erklärt werden, auch wenn sie zwingendem 
kantonalem Recht widersprechen. 
 
Dass der Bundesrat die Motion 20.4738 Ettlin trotz des präsentierten Vernehmlassungsentwurfs zur Nich-
tumsetzung empfiehlt, ist staatspolitisch höchst fragwürdig. Der Bundesrat begründet seine Empfehlung 
damit, dass das Ziel der Motion 20.4738 Ettlin gegen Grundprinzipien der Schweizer Rechtsordnung 
verstosse, welche die Bundesverfassung garantieren würde. Im Wesentlichen verletze die Motion die 
bundesstaatliche Kompetenzaufteilung und das Legalitätsprinzip.  
Gemeinsam mit weiteren betroffenen Branchen- und Wirtschaftsverbänden liess GastroSuisse diese Ar-
gumentation in einem Rechtsgutachten von Prof. Dr. Isabelle Häner überprüfen. Das Rechtsgutachten 
kommt wie der VSSM zum klaren Ergebnis, dass die Argumentation des Bundesrates einer rechtlichen 
Prüfung nicht standhält und dass der Vernehmlassungsentwurf sowie auch die Motion Ettlin nicht gegen 
die Grundprinzipien der schweizerischen Rechtsordnung verstossen.  
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Für uns stossend ist, dass die Übersteuerung der Mindestlöhne durch die Kantone die ave GAV 
schwächt und dadurch die bewährte Sozialpartnerschaft in Frage stellt. Die Umsetzung der Motion 
20.4738 Ettlin schützt die Sozialpartnerschaft vor kantonalen und kommunalen Eingriffen.  
Wenn die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände die Arbeitsbedingungen vertraglich regeln, muss der 
Staat nicht eingreifen. In der Schweiz handeln traditionell die Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam 
Arbeitsbedingungen aus. Diese Sozialpartnerschaft garantiert den sozialen Frieden seit über 100 Jahren. 
Der funktionierende Interessenausgleich ist ein Erfolgsfaktor unserer Wirtschaft. Schliesslich verfügen die 
Sozialpartner über umfangreiche branchenspezifische Kenntnisse und können die Mindestbedingungen 
den Besonderheiten der Branchen anpassen. Sozialpartnerschaftliche Lösungen tragen zudem entschei-
dend zur liberalen Wirtschaftsordnung bei. 
 
Gesamtarbeitsverträge sind komplexe, perfekt austarierte Gesamtpakete, welche die Bedürfnisse der Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber gleichermassen abbilden. Sie regeln das Arbeitsverhältnis umfassend. Wenn 
sie durch den Bundesrat für allgemeinverbindlich erklärt werden, gelten diese Bestimmungen für alle Un-
ternehmen einer Branche eines bestimmten Territoriums. Einseitige kantonale Eingriffe, die nun einzelne 
Bestimmungen der ave GAV aushebeln, untergraben die Allgemeinverbindlicherklärungen des Bundesra-
tes. Darüber hinaus bringen sie die GAV als komplexe Gesamtpakete aus dem Gleichgewicht. Solche 
kantonalen Eingriffe führen zu einer Fragmentierung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen, und in der 
Folge dazu, dass Sozialpartner vermehrt auf GAV verzichten werden. Wenn jeder Kanton an den ave 
GAV Hand anlegt, werden solche Vertragswerke obsolet. Zudem werden Verhandlungen vermehrt ergeb-
nislos bleiben. Dies würde das Ende der bewährten und erfolgreichen Sozialpartnerschaft einläuten.  
 
Das Rechtsgutachten von Prof. Dr. Häner zeigt auf, dass berechtigte Gründe bestehen, die Einführung 
eines kantonalen Mindestlohns als eine kompetenzwidrige Form wirtschaftspolitischer Massnahmen ein-
zustufen, weil die Kantone damit den schweizerischen Wirtschaftsraum, insbesondere im Bereich der 
ausländischen und interkantonalen Arbeitsmigration, gefährden und die etablierte Sozialpartnerschaft be-
schneiden. Kantonale Mindestlohnbestimmungen in den Kantonen Genf, Neuenburg und Tessin gelten 
ausschliesslich für Arbeitnehmende, die gewöhnlich im jeweiligen Kanton arbeiten. Entsandte sind vom 
Geltungsbereich ausgenommen. Dadurch besteht die Gefahr, dass diese den Preiswettbewerb über 
Lohndumping ausfechten können. Die Vernehmlassungsvorlage wirkt der ungleichen Lohnbedingungen 
kantonaler gegenüber ausserkantonaler bzw. ausländischer Arbeitgebenden entgegen und gewährleistet 
als wirtschaftspolitische Massnahme den einheitlichen nationalen Wirtschaftsraum, ohne den kantonalen 
Lohnschutz aufzuheben. 
Die Bedenken des Bundesrates halten einer rechtlichen Prüfung nicht Stand und sind somit hinfällig. Das 
Ziel der Motion kann und wird durch den Vernehmlassungsentwurf vollumfänglich erreicht. Im Interesse 
der Rechtssicherheit sollte die Vernehmlassung noch klarer formuliert sein und den Art. 1 Abs. 4 (neu) 
der Motion 20.4738 Ettlin – beschränkt auf den Mindestlohn – übernehmen.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Anliegens.  
 
Freundliche Grüsse 
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